
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1957/3/13 7Ob108/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.03.1957

Norm

StVO §93 Abs1

Rechtssatz

Keine Verp2ichtung des Hauseigentümers zur Schneereinigung an Stellen, die weder zu den an der Liegenschaft

vorbeiführenden oder sonst im Zuge des allgemeinen Verkehrs gelegenen Gehwegen gehören noch die Zugänge zu

Häusern oder Grundstücken bilden.

Entscheidungstexte

7 Ob 108/57

Entscheidungstext OGH 13.03.1957 7 Ob 108/57

Veröff: ZVR 1957/173 S 167
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